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Rechtssatz

Die Strafbestimmung nach § 55 Abs. 1 lit. h Tir BauO 2001 setzt keinen rechtskräftigen und "zulässigen bzw.

rechtskonformen" Baueinstellungsbescheid voraus, wobei dem Umstand wesentliche Bedeutung zukommt, dass

Berufungen gegen Baueinstellungsbescheide gemäß § 33 Abs. 5 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 zweiter Satz Tir BauO

2001 keine aufschiebende Wirkung zukommt.
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